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daran erinnernd, dass alle Gewalthandlungen, namentlich
alle Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, eingestellt werden müssen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Mitteilung
des Generalsekretärs zur Übermittlung des von der Wirt-
schafts- und Sozialkommission für Westasien erstellten Be-
richts über die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der israelischen Besetzung auf die Lebensbedingungen des
palästinensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sowie der arabischen
Bevölkerung des besetzten syrischen Golan27,

1. bekräftigt die unveräußerlichen Rechte des palästi-
nensischen Volkes und der Bevölkerung des besetzten syri-
schen Golan auf ihre natürlichen Ressourcen, namentlich ihr
Recht auf Land und Wasser;

2. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die natürli-
chen Ressourcen in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, und dem besetzten syrischen
Golan weder auszubeuten noch zu schädigen noch ihren Ver-
lust, ihre Erschöpfung oder ihre Gefährdung zu verursachen;

3. anerkennt das Recht des palästinensischen Volkes,
im Falle der Ausbeutung, der Schädigung, des Verlusts, der
Erschöpfung oder der Gefährdung seiner natürlichen Res-
sourcen durch von der Besatzungsmacht Israel ergriffene
rechtswidrige Maßnahmen in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, Rückerstattung
zu verlangen, und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass diese
Frage im Rahmen der den endgültigen Status betreffenden
Verhandlungen zwischen der palästinensischen und der israe-
lischen Seite behandelt wird;

4. betont, dass die von Israel in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, derzeit erbaute Mauer gegen das Völkerrecht ver-
stößt und das palästinensische Volk auf schwerwiegende
Weise seiner natürlichen Ressourcen beraubt, und fordert in
diesem Zusammenhang die uneingeschränkte Befolgung der
in dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Ju-
li 200424 und in Resolution ES-10/15 genannten rechtlichen
Verpflichtungen;

5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich im Hin-
blick auf die Änderung des Charakters und des Status des be-
setzten palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusa-
lems, genauestens an ihre Verpflichtungen aufgrund des Völ-
kerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts, zu
halten;

6. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf,
die Ablagerung jeder Art von Müll in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in dem
besetzten syrischen Golan einzustellen, durch die deren natür-
liche Ressourcen, namentlich die Wasser- und Bodenressour-
cen, aufs Schwerste bedroht werden und von denen eine Ge-

fahr für die Umwelt und die Gesundheit der Zivilbevölkerung
ausgeht;

7. fordert Israel ferner auf, seine Zerstörung lebens-
wichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserleitungen und
Abwassersystemen, wodurch unter anderem die natürlichen
Ressourcen des palästinensischen Volkes beeinträchtigt wer-
den, einzustellen;

8. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten, und beschließt, den Punkt „Ständige
Souveränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und
der arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
über ihre natürlichen Ressourcen“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/202

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/411,
Ziff. 11)28.

63/202. Informations- und Kommunikationstechnologien 
im Dienste der Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/2 vom 8. September
2000, mit der sie die Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen verabschiedete,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/183 vom
21. Dezember 2001, 57/238 vom 20. Dezember 2002,
57/270 B vom 23. Juni 2003, 59/220 vom 22. Dezember 2004
und 62/182 vom 19. Dezember 2007, die Resolution 2008/3
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 18. Juli 2008 und andere
einschlägige Resolutionen,

feststellend, dass kulturelle Vielfalt das gemeinsame Erbe
der Menschheit ist und dass die Informationsgesellschaft auf
der Achtung der kulturellen Identität, der kulturellen und
sprachlichen Vielfalt, der Traditionen und der Religionen
gründen und diese Achtung fördern sowie den Dialog zwi-
schen den Kulturen und Zivilisationen unterstützen soll, so-
wie feststellend, dass die Förderung, Bejahung und Erhaltung
der verschiedenen kulturellen Identitäten und Sprachen, ent-
sprechend den einschlägigen Übereinkünften der Vereinten
Nationen, darunter der Allgemeinen Erklärung der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur zur kulturellen Vielfalt29, die Informationsgesellschaft
noch mehr bereichern wird, 

27 A/63/74-E/2008/13.

28 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
29 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Re-
cords of the General Conference, Thirty-first Session, Paris, 15 Octo-
ber–3 November 2001, Vol. I und Korrigendum, Resolutions, Kap. V,
Resolution 25, Anlage I.



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses

294

unter Hinweis auf die Grundsatzerklärung und den Ak-
tionsplan, die während der ersten Phase des Weltgipfels über
die Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. Dezember 2003
in Genf verabschiedet30 und von der Generalversammlung ge-
billigt wurden31, und die Verpflichtungserklärung von Tunis
und die Tunis-Agenda für die Informationsgesellschaft, die
während der zweiten Phase des Gipfels vom 16. bis 18. No-
vember 2005 in Tunis verabschiedet32 und von der General-
versammlung gebilligt wurden33,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200534,

betonend, dass die digitale Spaltung verringert und sicher-
gestellt werden muss, dass die Vorteile der neuen Technolo-
gien, insbesondere der Informations- und Kommunikations-
technologien, allen Menschen zur Verfügung stehen,

unter Hinweis auf die erste und zweite Tagung des Fo-
rums für Internet-Verwaltung, die vom 30. Oktober bis 2. No-
vember 2006 in Athen beziehungsweise vom 12. bis 15. No-
vember 2007 in Rio de Janeiro (Brasilien) abgehalten wur-
den, und es begrüßend, dass die dritte Tagung des Forums
vom 3. bis 6. Dezember 2008 in Hyderabad (Indien) stattfand,

es begrüßend, dass in Anbetracht der afrikaweit bestehen-
den Lücken in der Infrastruktur für Informations- und Kom-
munikationstechnologien im Oktober 2007 in Kigali die In-
itiative „Connect Africa“ ins Leben gerufen wurde, die perso-
nelle, finanzielle und technische Ressourcen mobilisieren soll,
damit die Konnektivitätsziele des Weltgipfels über die Infor-
mationsgesellschaft schneller verwirklicht werden können,

die Rolle anerkennend, die die Kommission für Wissen-
schaft und Technologie im Dienste der Entwicklung über-
nimmt, um den Wirtschafts- und Sozialrat als Koordinie-
rungsstelle für die systemweiten Folgemaßnahmen und insbe-
sondere die Überprüfung und Bewertung der Fortschritte bei
der Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels über die Infor-
mationsgesellschaft zu unterstützen und gleichzeitig ihr ur-
sprüngliches Mandat betreffend Wissenschaft und Technolo-
gie im Dienste der Entwicklung weiter wahrzunehmen,

unter Hinweis auf die Resolution 2007/8 des Wirtschafts-
und Sozialrats vom 25. Juli 2007, in der der Rat verschiedene
Stellen, darunter die Globale Allianz für Informations- und
Kommunikationstechnologien und Entwicklung, darum er-
suchte, der Kommission Berichte über die Auswirkungen der

Ergebnisse des Weltgipfels über die Informationsgesellschaft
vorzulegen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
an die Kommission über die Umsetzung der Ergebnisse des
Weltgipfels über die Informationsgesellschaft35,

feststellend, dass die intersessionale Tagung der Kommis-
sion vom 12. bis 14. November 2008 in Santiago abgehalten
wurde,

betonend, dass sich die mit Wissenschaft und Technolo-
gie, einschließlich der Informations- und Kommunikations-
technologien, verknüpfte Hoffnung auf Entwicklung für die
Mehrheit der Armen bislang nicht erfüllt hat, und hervorhe-
bend, dass die Technologie, einschließlich der Informations-
und Kommunikationstechnologien, in wirksamer Weise für
die Überwindung der digitalen Spaltung eingesetzt werden
muss,

im Bewusstsein der Schlüsselrolle des Systems der Ver-
einten Nationen bei der Förderung der Entwicklung, insbe-
sondere im Hinblick auf den verstärkten Zugang zu Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, unter anderem
durch Partnerschaften mit allen in Betracht kommenden In-
teressenträgern,

1. erkennt an, dass die Informations- und Kommunika-
tionstechnologien vor allem im Kontext der Globalisierung
neue Lösungsmöglichkeiten für Entwicklungsprobleme bie-
ten und das Wirtschaftswachstum, die Wettbewerbsfähigkeit,
den Zugang zu Informationen und Wissen, die Armutsbesei-
tigung und die soziale Eingliederung fördern können, was zur
schnelleren Integration aller Länder und insbesondere der
Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft beitragen wird;

2. betont die wichtige Rolle der Regierungen bei der
Gestaltung der öffentlichen Maßnahmen und der Bereitstel-
lung öffentlicher Dienste unter Berücksichtigung der nationa-
len Bedürfnisse und Prioritäten, unter anderem durch die
wirksame Nutzung der Informations- und Kommunikations-
technologien zur Unterstützung der nationalen Entwicklungs-
anstrengungen auf der Grundlage eines interessenpluralisti-
schen Ansatzes;

3. erkennt an, dass bei der Finanzierung der Infrastruk-
tur für Informations- und Kommunikationstechnologien ne-
ben dem öffentlichen Sektor in vielen Ländern mittlerweile
auch der Privatsektor eine wichtige Rolle spielt und dass die
inländische Finanzierung durch die Nord-Süd-Ströme und die
Süd-Süd-Zusammenarbeit ergänzt wird;

4. erkennt außerdem an, dass die Informations- und
Kommunikationstechnologien neue Chancen und Herausfor-
derungen eröffnen und dass es dringend notwendig ist, die
Haupthindernisse zu beseitigen, die sich dem Zugang der Ent-
wicklungsländer zu den neuen Technologien entgegenstellen,
wie etwa Defizite in Bezug auf Ressourcen, Infrastruktur, Bil-
dung, Kapazitäten, Investitionen und Vernetzung, sowie Pro-
bleme des Eigentums, der Normung und des Transfers von

30 Siehe A/C.2/59/3, Anlage. In Deutsch verfügbar unter
http:// www.un.org/ Depts/ german/ conf/ wsis_03_geneva_doc4d.pdf
(Grundsatzerklärung) und http://www.un.org/Depts/german/conf/
wsis_03_geneva_doc5d.pdf (Aktionsplan).
31 Siehe Resolution 59/220.
32 Siehe A/60/687. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/ german/conf/ wsis-05-tunis-doc7.pdf (Verpflichtungserklärung)
und http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc-6rev1.pdf
(Agenda).
33 Siehe Resolution 60/252.
34 Siehe Resolution 60/1. 35 A/63/72-E/2008/48.



IV. Resolutionen aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses

295

Technologien, und fordert in dieser Hinsicht alle Interessen-
träger auf, den Entwicklungsländern, insbesondere den am we-
nigsten entwickelten Ländern, angemessene Ressourcen, ver-
stärkten Kapazitätsaufbau und Technologietransfer zu einver-
nehmlich festgelegten Bedingungen zur Verfügung zu stellen;

5. anerkennt ferner das enorme Potenzial der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien zur Förderung des
Technologietransfers in einem breiten Spektrum sozioökono-
mischer Aktivitäten;

6. erkennt an, dass im Rahmen der digitalen Spaltung
auch eine Kluft zwischen den Geschlechtern besteht, und legt
allen Interessenträgern nahe, die umfassende Teilhabe der
Frauen an der Informationsgesellschaft und ihren Zugang zu
den neuen Technologien, insbesondere zu den Informations-
und Kommunikationstechnologien im Dienste der Entwick-
lung, zu gewährleisten;

7. erinnert an die Verbesserungen und Neuerungen bei
den Finanzierungsmechanismen, namentlich die in der Gen-
fer Grundsatzerklärung30 genannte Schaffung eines freiwilli-
gen Fonds für digitale Solidarität, und bittet in diesem Zu-
sammenhang um freiwillige Beiträge zu seiner Finanzierung;

8. erkennt an, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit, ins-
besondere im Rahmen der Dreieckskooperation, ein nützli-
ches Instrument zur Förderung der Entwicklung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien sein kann;

9. befürwortet, dass die Interessenträger ihre Zusam-
menarbeit stärken und fortsetzen, um eine wirksame Umset-
zung der Ergebnisse der Genfer Phase30 und der Tunis-Phase32

des Weltgipfels über die Informationsgesellschaft zu gewähr-
leisten, unter anderem durch die Förderung nationaler, regio-
naler und internationaler Partnerschaften zwischen der Viel-
zahl der Interessenträger, darunter öffentlich-private Partner-
schaften, sowie die Förderung nationaler und regionaler inter-
essenpluralistischer thematischer Plattformen, in einer ge-
meinsamen Anstrengung und im Dialog mit den Entwick-
lungsländern und den am wenigsten entwickelten Ländern,
den Entwicklungspartnern und den Akteuren im Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie-Sektor;

10. ermutigt die Fonds und Programme der Vereinten
Nationen und die Sonderorganisationen, im Rahmen ihres je-
weiligen Mandats zur Umsetzung der Ergebnisse des Welt-
gipfels über die Informationsgesellschaft beizutragen, und
hebt hervor, dass dafür Ressourcen benötigt werden;

11. ist sich dessen bewusst, dass es dringend erforderlich
ist, das Wissens- und Technologiepotenzial zu nutzen, und er-
mutigt in dieser Hinsicht das Entwicklungssystem der Ver-
einten Nationen, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um
den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien als wichtiger Entwicklungsmotor und als Katalysator für
die Erreichung der international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, zu
fördern;

12. ersucht den Generalsekretär, auf der Grundlage sei-
ner Konsultationen mit allen zuständigen Organisationen,
einschließlich der internationalen Organisationen, dem Wirt-
schafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 2009 einen

Bericht vorzulegen, der auch Empfehlungen zum weiteren
Vorgehen zur Stärkung der Zusammenarbeit enthalten könn-
te;

13. bittet die Mitgliedstaaten, die sinnvolle Mitwirkung
der Interessenträger aus Entwicklungsländern an den Vorbe-
reitungstagungen des Forums für Internet-Verwaltung und an
dem Forum selbst in den Jahren 2009 und 2010 zu unterstüt-
zen und zu erwägen, gegebenenfalls Beiträge an den unter
Beteiligung zahlreicher Interessenträger für das Forum einge-
richteten Treuhandfonds zu entrichten;

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über den Wirt-
schafts- und Sozialrat einen Bericht über den Stand der
Durchführung und Weiterverfolgung dieser Resolution vor-
zulegen.

RESOLUTION 63/203

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/412/Add.1, Ziff. 10) 36.

63/203. Internationaler Handel und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/178 vom 21. De-
zember 2001, 57/235 vom 20. Dezember 2002, 58/197 vom
23. Dezember 2003, 59/221 vom 22. Dezember 2004, 60/184
vom 22. Dezember 2005, 61/186 vom 20. Dezember 2006
und 62/184 vom 19. Dezember 2007 über internationalen
Handel und Entwicklung sowie unter Hinweis auf die Bestim-
mungen der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen37

zu Handels- und damit verknüpften Entwicklungsfragen, auf
die Ergebnisse der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung38 und des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung39, das Ergebnis des Weltgipfels 200540 und die Re-
solution 60/265 der Generalversammlung vom 30. Juni 2006
über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen Er-
gebnisse des Gipfels sowie auf die von der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen auf ihrer zwölf-
ten Tagung vom 20. bis 25. April 2008 verabschiedete Ver-
einbarung von Accra41,

36 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
37 Siehe Resolution 55/2.
38 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
39 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage, und Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
40 Siehe Resolution 60/1.
41 TD/442 und Corr.1, Kap. II.


